
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorlage       Nr. 122/2020 
 
 
 
 
 
 

Federführung 
 

Dezernat III 
Amt für Hochbau und Gebäudemanagement 
 

    

AZ./Datum: 65sb-sj/12.08.2020 

Gremium Behandlung Sitzungsart Sitzungsdatum 

Verwaltungsausschuss zur Vorberatung nicht öffentlich 15.09.2020 

Gemeinderat zur Beschlussfassung öffentlich 29.09.2020 

 
 
 
Vertiefung der Planungen zur Ertüchtigung der Schwabenlandhalle – 
Überplanmäßige Ausgabe 
 
Bezug: --- 

 
 
 
Beschlussantrag: 
Zur Vertiefung von Planungen, welche die geplante Ertüchtigung der Schwabenlandhalle betreffen, 
beschließt der Gemeinderat eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 150.000 € (Produktsach-
konto 57500200-78710502.401). Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt teilweise bei 
Produktsachkonto 57500200-787830801.701. 

  
 
 
Sachverhalt/Antragsbegründung: 
Im Investitionsprogramm des aktuellen Haushalts ist unter Produktsachkonto 57500200-
78710502.401 die Ertüchtigung der Schwabendlandhalle mit Schwerpunkt auf dem Foyerbereich 
vorgesehen. Bei der Bearbeitung dieser Thematik zeigt sich eine für Veranstaltungsstätten dieses 
Baujahrs typische Komplexität, die zur Erzielung verlässlicher Ergebnisse die Einbeziehung einer 
Vielzahl unterschiedlicher Fachdisziplinen notwendig macht. Aktuell ist ersichtlich, dass eine ver-
lässliche Zeit- und Kostenplanung die frühzeitige Beauftragung der Fachingenieure Tragwerkspla-
nung sowie Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroplanung (HLSE) notwendig macht. Ziel ist 
eine Vorstellung der zu erarbeitenden Lösungsansätze samt fundierter Kostenschätzung im 

1. Halbjahr 2021. Die Planungen werden sowohl dem Aufsichtsrat der Schwabenlandlandhalle Fell-

bach Betriebs GmbH wie auch den gemeinderätlichen Gremien vorgelegt.  
 
Die Durchführung der Planungsleistungen im 2. Halbjahr 2020 ist aufgrund der temporären Redu-
zierung der Umsatzsteuer mit einer Kostenersparnis im niedrigen vierstelligen Bereich verbunden. 
 
 
 

 



Beschlussvorlage                                                                                                                                                                       
Nr.: 122/2020 

                                Seite 2 von 2 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

 keine 
 

 einmalige Kosten von  ______________   € 
 einmalige Erträge von  ______________   € 
 

 lfd. jährliche Kosten von ______________   € 
 lfd. jährliche Erträge von ______________   € 
 

 bei Bauinvestitionen ab 350.000 € siehe beil. 
 Folgekostenberechnung 
 

 Haushaltsmittel bei Produktsachkonto ______________  vorhanden 
 

 über-/außerplanmäßige Ausgabe von 150.000 € notwendig 

 

 Sonstiges: Deckung erfolgt teilweise bei Produktsachkonto 57500200-787830801.701 

(114.000 €). 
 
 
 
 
 
 
gez. 
Beatrice Soltys 
Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 
gez. 
Gabriele Zull 
Oberbürgermeisterin 

 
 
 
Anlagen:   ---  
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